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Update: Zuordnung von
Wirtschaftsgütern bei sog.
personallosen Betriebsstätten

Auch wenn der bisherigen Senatsrechtsprechung bei der Zuordnung
von Wirtschaftsgütern zu einer Betriebsstätte eine funktionsgetragene
Betrachtungsweise zugrunde liegt, ist ihr jedenfalls nicht zu
entnehmen, dass allein die Personalfunktion als maßgebender
Zuordnungsparameter anzusehen ist (entgegen BMF-Schreiben vom
26. September 2014, BStBl I 2014, 1258, Tz. 2.2.4.1). Dies hat der
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/228944/
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Sachverhalt

Streitig ist, ob bei der Antragstellerin und Beschwerdegegnerin (Antragstellerin) ein Entnahmegewinn nach

§ 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes in der für das Jahr 2013

(Streitjahr/Erhebungszeitraum) geltenden Fassung (EStG) anzusetzen ist, weil bei einer personallosen

Betriebsstätte Wirtschaftsgüter nicht mehr dieser, sondern ab dem 01. Januar 2013 aufgrund einer

Zuordnung nach der sog. Personalfunktion vollständig der ausländischen Geschäftsleitungsbetriebsstätte

zuzuordnen seien.

Zur Vorinstanz, dem Saarländischen Finanzgericht, vgl. unseren Blogbeitrag.

Entscheidung des BFH

Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die Beschwerde als unbegründet

zurückgewiesen.

§ 1 Abs. 5 Satz 3 Außensteuergesetz (AStG) lässt sich bei summarischer Prüfung nicht entnehmen, dass

außerhalb des Anwendungsbereiches des § 1 AStG und insbesondere für die allgemeine Gewinnermittlung

nach §§ 4 ff. EStG eine Veranlassungsprüfung (allein) nach den in den jeweiligen Unternehmensteilen

ausgeübten Personalfunktionen vorzunehmen wäre (entgegen BMF-Schreiben vom 22. Dezember 2016,

BStBl I 2017, 182, Rz 451).

Auch wenn der bisherigen Senatsrechtsprechung bei der Zuordnung von Wirtschaftsgütern zu einer

Betriebsstätte eine funktionsgetragene Betrachtungsweise zugrunde liegt, ist ihr jedenfalls nicht zu

entnehmen, dass allein die Personalfunktion als maßgebender Zuordnungsparameter anzusehen ist

(entgegen BMF-Schreiben vom 26. September 2014, BStBl I 2014, 1258, Tz. 2.2.4.1).

Bei Betriebsstätten ohne maßgebliche Personalfunktion ist eine nutzungsbezogene Zuordnung von

materiellen Wirtschaftsgütern nicht ausgeschlossen (BMF-Schreiben vom 17. Dezember 2019, BStBl I

2020, 84).

Update (05. August 2022)

Das Urteil I B 44/21 (AdV) wurde im BStBl. veröffentlicht, BStBl. II 2022, Seite 431.

Fundstelle

BFH, Beschluss vom 24. November 2021 (I B 44/21 (AdV)), veröffentlicht am 03. März 2022.
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